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Nr. 37 Neuteich, den 8. September 1927

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------------------
Wohnungsbauabgabe und Lohnsummensteuer.

Die säumigen Herren Gemeindevorsteher des Kreises werden un
ter Bezugnahme auf meine Rundverfügung vom 42. 7. d. Js. sowie 
meine Kreisblattverfügung vom 9. 8. d. Js — Kreisblatt Nr. zz — 
an Einsendung der Abrechnung über Wohnungsbauabgabe und Lohn
summensteuer für das Vierteljahr April/Juni 1927 bestiirtiirt bis 
zunr 15. d. Mts erinnert. Die Steuerbeträge sind in gleicher Frist 
an die Kreiskommunalkasse abzuführen.

Tiegenhof, den 2. September l927.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 2. ------------------
Schiedsmannsbestätigung.

Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts vom 22. Juli 
i927 ist der Gutsbesitzer Max Schleimer in Schöneberg als Schieds- 
mann für den 25. Bezirk des Kreises Gr. Werder (GemeindeSchöne' 
berg) auf die Dauer der nächstfolgenden drei Jahre, und zwar für 
sie Zeit vom 22. Juli t927 bis zum 22. Juli l930, bestätigt und 
beeidigt worden.

Tiegenhof, den t- September 1927.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 3. ------------------
Standesamisbezirk Tannfee

Der Gutsbesitzer Bruno Flindt-Lindenau ist anstelle des Guts
besitzers Gustav Döhring in Tannsee, der sein Amt niedergelegt hat, 
zum stellvertretenden Standesbeamten des Standesamisbezirks Tannsee 
ernannt worden.

Tiegenhof, den 29. August ^927.

Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. ------------------

Personalien.
Als Familienväter in den Schulvorstand find gewählt und für 

dieses Amt von mir bestätigt worden:
«) für die evangl. Schule in Marienau:

l. Rentier Emil Enß l .2. Arbeiter Gustav Thießen I s Narienau, 
b)für die kath. Schule in Marienau:

t- Arbeiter Johann Autschinskil^ .
2. Arbeiter Franz Widowski jroar.enaa.

Tiegenhof, den 30. August 1927.

Der Landrat.
Nr. 5. ------------------

vollziehungsbeamter.
Ich habe die Bestellung des bei der tandkrankenkasse in Neuteich 

beschäftigt gewesenen Assistenten Otto Schulz zum vollziehungsbeam- 
ten der genannten Kasse widerrufen.

Tiegenhof, den 5. September 492?.

Der Vorsitzende des Versicherungsamts.
Nr. 6. ------------------

Herbstferien.
Die diesjährigen Herbstferien für die ländlichen Volksschulen des 

Kreises werden im Einvernehmen mit den Herren Kreisschulräten, 
wie folgt, festgesetzt:

Für die Schulen nördlich der Staatsbahn Ließau—Kalthos:
Schluß: Freitag, den 30. September mittags,
Beginn des Unterrichts: Dienstag, den Oktober früh.

2. Für die Schulen des südlich der Staatsbahn Ließau—Kalthof ge
legenen Teiles des Kreises:
Schulschluß: Sonnabend, den 2^. September mittags, 
Wiederaufnahme des Unterrichts: Mittwoch, ^)en l2. Oktober früh; 

jevoch für LLLriizenöovf evangl.:
Schulschluß: Sonnabend, den 24. September mittags, 
Wiederaufnahme des Unterrichts: Montag, den lO. Oktober früh 
und N^rLthof evangl. und kath.:
Schulschluß: Mittwoch, den 28. September mittags, 
Wiederaufnahme des Unterrichtsr Donnerstag den 43. Oktober früh.

Tiegenhof, den 30. August 1927.

Der Landrat.
Nr. 7. ------------------

Bekanntmachung -er Landwirtschaftlichen 
Verufsgenossenschaft.

In der ordentlichen Genossenschaftsversammlung der Landwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaft Freie Stadt Danzig am t5. Juni t927 
ist ein neuer Tarif zur Abschätzung des Arbeitsbedarfs der Betriebe 
der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft beschlossen, worden. Der 
neue Tarif ist gültig ab f. Januar l927 und gdlangt in dieser Kreis
blattnummer besonders zum Abdruck.

Den Betriebsunternehmern der Landwirtschaftlichen Berufsge
nossenschaft werden durch die Ortsbehörden Fragebogen zugehen, die 
als Unterlage zur Neuabschätzung des Arbeitsbedarfs des Betriebes 
dienen sollen. Die Betriebsunternehmer werdet: aufgefordert, die 
Fragebogen

btirireir 2 LVscheir 
auszufüllen und den Ortsbehörden zurückzugeben. Wer keinen Frage
bogen erhält, muß einen solchen von der Ortsbehörde änfordern.

Der landwirtschaftlichen Unfallversicherung unterliegen die land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebe, deren Teil- und Nebenbetriebe, so
wie die auf Grund der Htz 920 und 92; der Reichsverficherungsord- 
nung mit zu versichernden Tätigkeiten. Als land- bezw. forstwirtschaft
licher Betrieb ist die Bodenbewirtschaftung jeder Art anzusehen, so
fern es sich nicht um ganz unbedeutende Anlagen handelt. Zu den 
bei der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft versicherten Betrie
ben gehören auch Gärtnereien, Erwerbsgärten, privatgärten, Fried- 
hofsgärtnereien, Friedhofsbetriebe, öffentliche Gärten, sowie öffent
liche und private Parkanlagen. Die Unternehmer dieser Betriebe 
werden gleichfalls zur Ausfüllung des Fragebogens aufgefordert.

Unternehmer des Betriebes ist derjenige, für dessen Rechnung 
der Betrieb geht, bei verpachteten Grundstücken mithin der Pächter; 
bei Dienstländereien, wenn sie vom Stelleninhaber selbst bewirtschaf
tet werden, der letztere.

Als Sitz eines landwirtschaftlichen Betriebes, der sich über den 
Bezirk mehrerer Gemeinden erstreckt, gilt die Gemeinde, in der die 
gemeinsamen oder die zu den Hauptzwecken des Betriebes dienenden 
Wirtschaftsgebäude liegen.

Die Betriebsunternehmer werden um sorgfältige Ausfüllung des 
Fragebogens und vor allem um genaue Angabe der LLLcheirSVotzs 
der verschiedenen Kulturarten ersucht, da die Größe der Betriebe der 
Grundlage für die Abschätzung des Arbeitsbedarfs und damit auch 
für die Feststellung der Beiträge bildet. Unter ,,Weideland" sind in 
den Fragebogen nur ganz geringwertige Grasflächen anzugeben, -Le 
LeiireirLKerrschirrtt LLsfevrr. Pachtländereien sind mitanzugeben; 
die nur zur Sommernutzung gepachteten wiesen außer Ansatz zu 
lasten. Nicht berviVtsch«rftete FLLcheir, wie Un and, Hos- 
und Baustellen, Wege, Gräben, Wasterstücke usw. sind in die Frage
bogen nicht aufzunehmen. Die Angaben in den Fragebogen werden 
durch eine besondere Kommission in der Gemeinde nachgeprüft werden.

Betriebsunternehmer, welche die für die Abschätzung des Arbeits
bedarfs erforderlichen Angaben unvollständig oder unrichtig machen, 
können zu einer Auskunft über ihre Verhältnisse durch Geldstrafen 
angehalten werden. Erfolgt die Auskunft nicht rechtzeitig oder un
vollständig, so werden die Angaben durch die Gemeindedehörde nach 
eigener Kenntnis berichtigt.

Tiegenhof, den 5. September 192?.

Der Kreisausschuß des Kreises Gr Werder als 
Sektionsvorstand der landw Verussgenossenschast

Freie Stadt Danzig.
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Neuer Tarif
zur- AbsehLtz-triH öss ösv Notr*reL»s hev

L«r»rHrvrVtsehsrftLLetzE»r Nsvrrfsgsnosseirschirfk
Lv^ie St«öt DsrrzBH

GL-lLrs 1 ^rrsrrrtrv «rb

Kulturart

!. Landwirtschaftsbetrieb:
1. Ackerland einschließlich einjähriger 

Kleeweiden und Haus- u. Ziergärten 
bis zur Größe von o,5O ka
s) für die Sektionen Kreis Danziger 

Höhe, Kreis Danzig Stadt und 
Kreis Zoppot Stadt

b) für die Sektionen Kreis Danziger 
Niederung und Kreis Gr. Werder

Für sSr-rtliche Ssktissreir 
SeVussssOrsssensch^fk:
2. Zweijährige Kleeweiden
3. wiesen (Mähland) 

Weideland.
l!. Gärtnereien, Lrwerbsgärten, privat

gärten, von über 0,50 ba Größe und 
Friedhofsgärtnereien

Hl. Friedhofsbetriebe, öffentliche Gärten 
sowie öffentliche und private Parkan
lagen

V. Forstwirtschaft (Wald und Holzung)

Es sind für den Hektar 
und das Jahr an Arbeits

tagen abzuschätzen:

38

55

lo 
lO 
5

200

100
4

Zu 1 Liff«* 1.
Haus- und Ziergärten sind die unmittelbar am Hause oder in nicht 
allzuweiter Entfernung gelegenen oder die mit Zierpflanzen be
setzten Gärten, die im wesentlichen aus Liebhaberei oder zur Erho
lung oder zur Ligenversorgung unterhalten werden.

Z" 1 Ziffer 4.
Unter Weideland sind nur ganz geringwertige Grasflächen zu 
verstehen, -ir keinen Henschnitt Tiefern.

S" u.
Zur Gärtnerei gehören die nachstehenden Betriebsarten:
4. Haus- und Ziergärten über o,50 da (2 Morgen), auch wenn 

personal nicht beschäftigt wird;
2. Handelrebschulen;
3. Gemüsegärtnerei und Gemüsetreiberei;

die gesamte Landschaftsgärtnerei einschließlich der damit verbun
denen Bodenbearbeitung;

5. Baumschulen jeder Art und Größe und die damit verbundenen 
Obstpflanzungen;

6. Obstbau sowie Obst-, Wein- und Fruchttreiberei;
7. Freiland- und Schnittblumengärtnerei, Pflanzen-,Topfpflanzen- und 

Dekorationsgärtnerei sowie Blumentreiberei;
8. Blumen- und Gemüsezuckt, Blumen- und Kranzbinderei so

wie Pflanzen-, Blumen- und Samenhandlungen;
9. Gutsgärtnerei, Schloßgärtnerei, Hofgärtnerei, Herrschaftsgärtnerei, 

villengärtnerei, Gärtnerei der politischen und der Kirchengemein
den und öffentlichen Korporationen, Gärtnerei in staatlichen Be
trieben und Anstalten usw., Gärtnerei bei Stiftungen, Friedhofs- 
gärtnerei, Gärtnerei in Versuchs-, botanischen, zoologischen Gärten, 
in Theater-, Vergnügungs-, Wirtschaftsgärten, Gärtnerei von 
verschönerungs- und dergleichen vereinen, von Unterrichts-, Er- 
ziehungs-, Heil- und sonstigen Anstalten und sonstige Arten der 
Gärtnerei;

10. Obstpflanzungen (z. B. Straßenpflanzungen);
11. Feldsamengewinnung (z- B. Kleesamen- und Rübensamenzucht);
12. Weinbau und Weinbauschuleu;
13. Feldmäßig betriebener Gemüse- und Nutzpflanzenbau.

L-r M.
Der Friedhofsbetrieb umfaßt alle dazugehörigen Tätigkeiten, also 
die gesamte Instandhaltung des Friedhofsgeländes (eiuschl. der 
Wege, Umzäunungen, Hecken), ferner die Bestattungsarbeiten auf 
-dem Friedhof selbst sowie auch das Bestattungswesen außerhalb 
des Friedhofes und die Pflege der Gräber und etwaiger gärtneri
scher Anlagen. Auch der Betrieb der Krematorien ist dem Fried
hofsbetrieb hinzuzurechnen einschl. der Unterhaltung von Urnen
hainen und dergl.

Die Reichsversicherungsordnung bezeichnet denjenigen, für 
dessen Rechnung der „Betrieb" unterhalten wird, als 
iretzurev" Unternehmer des Friedhofs ist daher stets dre LLrp- 
sheit sdeV H-skrtrsehe Gernein-s

Beschlossen in der ordentlichen Genossenschaftsversammlung der 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Freie Stadt Danzig am 
15. Iuni 1927.

Der vorstehende neue Tarif zur Abschätzung des Arbeitsbe^ 
darfs der Betriebe der Landwirtschaftlichen Berufsgenoffenschaft 
Freie Stadt Danzig wird mit Gültigkeit vom 1. 1. 192? genehmigt. 

Danzig, den 30. Juni 1927.
Landesversicherungsamt der Freien Stadt Danzig

Im Auftrage gez. Frank.
veröffentlicht! "
Tiegenhof, den 5. September 1927.

Der Kreisausschuß des Kreises Gr Werder als 
Sektionsvorstand der landw Verussgenossenschaft 

Freie Stadt Danzig.

Linpkekle LU t)iIIiK8ten HAe8preisen:

kemin, tiütten-Lerno!
Oasöl, Petroleum, Konsist. k^ette 

k^Äsckinen-, Klotor-, TMnäer-, 
^entritutzen-Öl

Firnis / Iran / kvsol /'LreoUn / 
tett / reüerappretur / CurdollneuiN 

putterkalk / Scklämmkreiäe
Kiepen und Korde in allen Oröken 

Leilerwaren, alle Sorten
Lartzum's Viedpulver
Urdin / Tünddölrer

Liede s kood- und Vied-Lalx 
prima vier- und ^Vein-LssiE

liocliLcktunßzvoH

Artkur Loews
bleutelck

SpirrMosen
l!

VeWr. Kleilidihuii.
Am 15. September 1927 
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